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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT GAGGENAU

Sterbefälle März 2022
16.03.2022
Ursula Marieluise Schönroch geb. Fahrnow, Gaggenau

25.03.2022
Herbert Traub, Gaggenau 

Sitzung des Ortschaftsrates Hörden
Am Montag, 11. April 2022, 18 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates Hörden statt. Die Sitzung findet statt: 
Bürgersaal des Rathauses Gaggenau im 1. OG. Die Bevölkerung 
ist hierzu freundlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Bekanntmachung
2. Anfrage der Ortschafträte
3. Einwohnerfragestunde

Die Sitzungsunterlagen sind im Bürgerinfoportal Session Net der 
Stadt Gaggenau abrufbar. https://ratsinfo.gaggenau.de/bi/

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Bender: Ortsvorsteherin Hörden

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

Notwendige Schritte zur Grundsteuerreform 2022
Allgemeine Informationen zur 
Grundsteuerreform
Die Grundsteuer für das Jahr 
2022 wurde auf den derzeit 
geltenden bundesgesetzli-
chen Grundlagen festgesetzt. 
Diese Regelungen gelten auch 
für die Berechnung der Grund-
steuer in den Jahren 2023 und 
2024. Das im November 2020 
verabschiedete Landesgrund-
steuergesetz (LGrStG) bildet 
ab dem 1. Januar 2025 die neue 
rechtliche Grundlage für die 
Grundsteuer. Die Grundsteu-
erreform wirkt sich somit erst-
mals in den Grundsteuerbe-
scheiden für das Jahr 2025 aus. 
Nachfolgend wird über die ge-
planten Umsetzungsschritte 
der Grundsteuerreform und 
die rechtlichen Verpflichtun-
gen für Grundstückseigen-
tümer/in informiert und wo 
weitere Informationen zur 
Grundsteuerreform erhältlich 
sind.

Steuererklärung - zeitlicher 
und tatsächlicher Ablauf
Für die zum Stichtag 1. Ja-
nuar 2022 durchzuführen-
de Hauptfeststellung der 
Grundsteuerwerte sind Sie als 
Grundstückseigentümer/in 
bzw. Erbbauberechtigte/r ver-
pflichtet, schon in diesem Jahr 
(2022) eine Steuererklärung an 
die Finanzverwaltung des Lan-
des/Finanzamt abzugeben, 
nicht an Ihre Gemeinde- bzw. 
Stadtverwaltung. Dazu wird 
die Finanzverwaltung des Lan-
des im Mai bis Juni 2022 auf-
rufen. Ergänzend dazu beab-

sichtigt die Finanzverwaltung 
des Landes, voraussichtlich 
im Frühjahr/Sommer 2022 Er-
läuterungen und Ausfüllhilfen 
zur Steuererklärung zu veröf-
fentlichen. Erläuterungen zu 
der Steuererklärung werden 
auch auf der Internetseite 
www.Grundsteuer-BW.de be-
reitgestellt. In der Steuererklä-
rung müssen Sie u.a. Angaben 
zu dem am Stichtag 1. Januar 
2022 für Ihr Grundstück maß-
gebenden Bodenrichtwert 
machen. Diesen hat der für 
Ihre Gemeinde/Stadt zustän-
dige Gutachterausschuss 
festzustellen. Die Bodenricht-
werte sollen frühestens ab Juli 
2022 über www.Grundsteuer-
BW.de eingesehen werden 
können. Sofern Ihr Boden-
richtwert noch nicht zur Ver-
fügung steht, sollte das Portal 
zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut aufgerufen werden.

Grundsteuer-Messbescheide, 
Grundsteuerbescheide, He-
besatz, Höhe der Grundsteuer
Der Steuermessbetrag wird, 
wie bisher, durch das Fi-
nanzamt im Grundsteuer-
Messbescheid festgesetzt. 
Er errechnet sich aus dem in 
der Hauptfeststellung zum 
1. Januar 2022 festgestellten 
Grundsteuerwert, der mit der 
Steuermesszahl multipliziert 
wird. Der Grundsteuer-Mess-
bescheid bildet die Grundlage 
zur Berechnung der Grund-
steuer. Die tatsächlich zu 
leistende Grundsteuer ergibt 
sich aus dem von der jeweili-

gen Stadt bzw. Gemeinde ab 
dem Jahr 2025 zu erlassenden 
Grundsteuerbescheid. Ent-
scheidend für die Höhe der 
Grundsteuer ab 2025 ist ne-
ben den bodenwertgeprägten 
neuen Grundsteuermessbe-
trägen der in Ihrer Gemeinde/
Stadt im Jahr 2025 anzuwen-
dende Hebesatz. Der neue He-
besatz wird sich vielerorts von 
dem bisherigen Hebesatz teil-
weise deutlich unterscheiden. 
Die Gemeinde/Stadt kann den 
Hebesatz für 2025 erst festset-
zen, wenn sie für die auf ihrem 
Gebiet liegenden Grundstücke 
die neuen Messbeträge aus 
den Messbescheiden des Fi-
nanzamts kennt. Diese Daten-
basis wird den Gemeinden/
Städten voraussichtlich erst 
im Jahr 2024 vollständig vor-
liegen. Vorher lässt sich daher 
nicht sagen, wie hoch der He-
besatz im Jahr 2025 sein wird, 
und in der Folge auch nicht, 
wie hoch die Grundsteuer 
2025 für die einzelnen Grund-
stücke sein wird.

Hinweis: Ab 2025 wird es Be-
lastungsverschiebungen zwi-
schen Grundstücken, Grund-
stücksarten und Lagen geben. 
Das heißt: Es wird Grundstü-
cke geben, für die ab dem Jahr 
2025 mehr Grundsteuer als 
bisher zu bezahlen ist, und 
Grundstücke, für die weniger 
als bisher zu bezahlen ist. Dies 
ist nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2018 die zwangs-
läufige Folge der Reform. Das 

Bundesverfassungsgericht hat 
die bisherige Bewertung und 
damit auch die Verteilung 
der Grundsteuerlast auf die 
Grundstücke als verfassungs-
widrig eingestuft. Der Gesetz-
geber musste die Grundsteuer 
infolgedessen neu regeln.

Weitere Informationen
Nähere Informationen zum 
Landesgrundsteuergesetz fin-
den Sie unter www.Grund-
steuer-BW.de, auf der Inter-
netseite des Ministeriums für 
Finanzen Baden-Württemberg 
unter www.fm.baden-wu-
erttemberg.de/de/haushalt-
finanzen/grundsteuer/ sowie 
auf der Internetseite Ihrer Ge-
meinde/Stadt. Für Fragen zur 
neuen Grundsteuer stellt die 
Finanzverwaltung des Landes 
einen virtuellen technischen 
Assistenten (Chatbot) unter 
www.steuerchatbot.de zur 
Verfügung. Dieser wird lau-
fend aktualisiert und erwei-
tert.

Die Steuererklärung ist 
elektronisch abzugeben. 
Dies kann zum Beispiel 
über das Portal ELSTER 
der Finanzämter vorge-
nommen werden. Nähere 
Informationen zur ELSTER-
Registrierung unter www.
elster.de/eportal/regist-
rierung-auswahl. Empfeh-
lenswert ist, sich frühzeitig 
zu registrieren, da der An-
meldeprozess einige Zeit 
andauert.


